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Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen
für den Studiengang Master of Arts in Leisure and Tourism

(Fachspezifischer Teil)

Vom 7. Juni 2006
Der Rektor der Hochschule Bremen hat am 07. Februar 2007 gemäß §  110 Abs. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 2003 (Brem. GBl. S. 295), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. März 2004, den fachspezifischen Teil der Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremen für den Studiengang Master of Arts in Leisure and Tourism in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der Masterprüfungsordnungen der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem. ABl. S. 469) (AT-MPO) in der jeweils gültigen Fassung.
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Anlage 1
Prüfungs- und Studienleistungen 

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. Sie beinhaltet die Masterthesis und das Kolloquium.
(2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderliche Umfang des Studiums beträgt 90 Leistungspunkte. 

§ 2 Prüfungs- und Studienleistungen

(1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprüfungen regelt Anlage 1. Die Prüfungsleistungen werden in den in § 7 Abs. 2 AT-MPO genannten Formen erbracht. 

(2) Die Studierenden können für Hausarbeiten Themen vorschlagen. Die Prüfungsleistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Klausur können auch durch eine Gruppe von maximal drei Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit).

(3) Studienleistungen werden im Rahmen bestimmter, in der Anlage 1 näher bezeichneter Module erbracht. Die Form der Studienleistung wird durch den Lehrenden zu Beginn einer Veranstaltung bekannt gegeben. Studienleistungen sind:

	Kurzpräsentation:
	Darstellung einer Thematik mit Hilfe von Medien unterschiedlicher Art in 15 Minuten ohne schriftliche Ausarbeitung.

	Vor-Ort-Analyse:
	Vorbereitung und Durchführung einer theoriegeleiteten Analyse in einem spezifischen Handlungs- und Forschungsfeld im Rahmen einer Exkursion.


§ 3 Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss besteht aus:

1. drei Professorinnen oder Professoren,

2. zwei Studierenden,

3. einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beratender Stimme.

§ 4 Masterthesis und Kolloquium 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprüfungen gemäß Anlage 1, der Masterthesis und dem Kolloquium, in dem die Masterthesis zu verteidigen ist.

(2) Das Thema der Masterarbeit kann auf Antrag ohne Anrechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden.

(3) Die Frist zur Bearbeitung der Masterthesis beträgt 22 Wochen. 

§ 5 Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich zu 60 % aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach Anlage 1, zu 30 % aus der Note der Masterthesis und zu 10 % aus der Note des Kolloquiums. 

§ 6 Mastergrad

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschule den Grad „Master of Arts (M.A.)“.
§ 7 Inkrafttreten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. März 2007 in Kraft.
(2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Studium an der Hochschule Bremen aufnehmen.

Bremen, den 07. Februar 2007
Der Rektor der Hochschule Bremen

Anlage 1: Prüfungs- und Studienleistungen der Masterprüfung

	Modul
	SWS

	Credits

	Prüfungsleistung

	Studienleistung


	1.1 Strategic Management
	4
	6
	KL
	SL

	1.2 Research Methods
	4
	6
	HA
	

	1.3 Global Trends, Trend Research
	4
	6
	R
	

	1.4 Quality Management
	4
	6
	KL
	SL

	1.5 International Planning and Politics
	4
	6
	KL
	SL

	2.1 Concepts of Leisure Learning
	4
	6
	R
	SL

	2.2 Health and Wellness Projects
	4
	6
	R
	SL

	2.3 Culture and Cultural Management
	4
	6
	R
	SL

	2.4 Sustainable Development in Leisure and Tourism
	4
	6
	R
	SL

	2.5 Leadership and Team Building
	4
	6
	R
	

	3.1 Masterthesis (Seminar)
	4
	6
	
	SL

	3.2 – 3.5 Masterthesis 
	
	24
	
	

	Summe
	44
	90
	
	


� Zahl der Semesterwochenstunden Präsenzstudium.


� Leistungspunkte (Credits) nach ECTS.


� Form der Prüfungsleistung: KL – Klausur; MP – mündliche Prüfung, Kolloquium; R – schriftlich ausgearbeitetes Referat; HA – Hausarbeit.


� SL - Studienleistung





